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Satzung über Au e dungs- und Kostenersatz 

für Einsätze und andere L i ungen gemeindlicher Feuerwehren 


Die Gemeinde Arnschwang erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz 

(BayFwG) folgende 


SATZUNG 

§1 

Aufwendungs- und Kostenersatz 


(1) Die Gemeinde Arnschwang erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG 

Aufwendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen 

ihrer/seiner Feuerwehren. insbesondere für 


1. Einsätze, 
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG), 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen. 

Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Für 
Einsätze und Tätigkeiten. die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und 
Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben. 

Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem Tätigwerden der Feuerwehr. 

(2) Die Gemeinde Arnschwang erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer 
Feuerwehren zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren gehören. 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch, 
3. Leistungen der AtemschutzgerätewerkstattlSchlauchwerkstatt , 
4. Bereitstellung der Atemschutzstrecke zur Benutzung. 

Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 

(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen 
gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von AUNlJendungen, die nicht in der 
Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare 
Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten 
berechnet. 

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 6 
Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu 
erstattende Aufwendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht. 

§2 
Schuldner 

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28 
Abs. 3 BayFwG. 

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch 
genommen hat. 



(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

§3 
Fälligkeit 

Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Bescheids zur 
Zahlung fällig. 

§4 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

Arnschwang, den 11.11.2014 
Gerne· de Arnschwang 

terer 

rster Bürgermeister 
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Anlage zur Satzung Ober Aufwendungs- und Kostenel'&atz fUr Einsätze und andere Leistungen gemeindIieher Feuer
wehren 


Verzeichnis der pall$cbaIS~'1 


AufWendungsersatz und Kostene~atz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummem 1 und 2) und den Per
sonalkosten (Nummer 3) zusammen. 

1. 	 Streckenkosten 

bei einer durchschnittlichen jährl. Fahrbei einerDie Streckenkosten betragen für jeden angefangenen 
leistung von 1,000 km und einer Eigen

von 
Nufzungsdauer• Kilometer Wegstrecke für 

beteiligung der Gemeinde von 10% 
~--------------------~------~--------~-15 Jahren 2.80 Euroein Mannschaftstransportwagen MlW 

3.17 Euro15 Jahren• ein Mehrzweekfahrzeug MZF 

20 Jahren 3,57 Euroein TragkraftsprItZenfahrzeug TSF (mit TS PFPN 10
, 1000) 

4,75 Euro20 Jahrenein Tragkraftsj)ritzenfahrzeug TSF-W (mit TS PFPN 
10-1000) 

25 Jahren 6.10 Euro 

bzw. stLF 1016 bzw. MLF) 


ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 

.-.J ein LOsohgruppenfahrzeug LF 10 (LF 8 bzw. LF 616 

25 Jahren 7.36 Euro 


ein HIlfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 • 25Jahren Euro 


ein Tanklöschmhrzeug TLF 4000 (TLF 20f40) 25 Jahren 7.86 Euro 

einen Rüstwagen RW (RW.2) 25 Jahren 8.16 Euro 

einen GerAtewagen Gefahrgut GW-G 25 Jahren a.50 Euro 

iter DLA (K) 23/12 25 Jahren 12,61'Euro 

rgungs-LKW (GW-L1) 3.90 Euro 

einen Gerätewagen Logistik GW·L2 8,22 Euro 

ein Wechsellader Fahrzeug WLF 4.50 Euro 

1) 	 Dia Aufzählung von Fahrzeugen und Geritten ISI nur beispielhaft:; es wurden einige der in Anlage .2 der Feu(l~hr
Z\,IW$ndungsrichtJlnien (FwZA), Stand: Januar 2012. auf'g$.führten Fahrzauge und Geräte berücksichtigt Für nic;;tlt aufgefVhrte 
Fahrzeuge und Anhanger muss die Gemeinde eigene Berechnungen vomel1men, A~c:h die Eigenbeteilillung von 10 % ist nur 
beispielhaft; die Gemeinde muss selbst entscheiden, wie hoch sie den EillenbeteiligungSS8~ festlegt. AUe Musterberechnungen 
QhneGewahr. 

ein HilfelelstungslCischfahrzeug HLF 20 (LF 16/12) 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (TLF 16/25 bzw. TLF 
16124-Tr) 

25 Jahren 

25 Jahren 6.16 Euro 
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2. Ausrl.lckestundenkosten 

Mit den AusrOckestundenkosten ist der Einsatz von Geraten und Ausrüstung abzugelten. die ~r zu Fahrzeugen 
gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurQckgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene 
Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen AUlilrückestundenkosten erhoben. 

Die Ausruckestundenkosten betragen - berechnet vom bei jährlich 80 Ausruckestunden und einer 
Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehrgeratehausl EigenbeteilIgung der Gemeinde von 10% 
der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrllckens 
je eiQe stunde für 

rein Mannschaftstransportwagen MTW • 23,25 Euro 

I ein Mehrzweckfahrzeug MZF 27.94 Euro 

ein Tragkraf'tspritzenfahrzeug TSF (mit TS PFPN 10-1000) 71.64 Euro 

• ein Tragkrafts!'ritzenfahrzeug T$F-W (mit T5 PFPN 10-1000) 86,73 Euro 

ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 (lF 8 bzw. I..F 818 bzw. StLF 
10/6 bZVI. MLF) 102.05 Euro 

I---
ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 117,80 Euro 

ein Hilfelei$tungslöschfahrzeug HlF 10 115.01 Euro 

• ein Hilfeleistungslöschfah~eug HLF 20 (LF 1~!:2).. 143,15 Euro 

i ein TanklOSChfahrzeug TLF 3000 (TLF 16125 bZVI. TI.F 1612+Tr) 
98,99 Euro 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (1l.F 20140) 104,15 Euro 

einen Rüstwagen RW (RW-2) 1143,33 Euro 

einen Gerätewagen Gefahrgut GW·G 234.15 Euro 

i eine Drehleiter DLA (K) 23112 231,35 Euro 

ein Versorgungs-LKW (GW-L1) 36,42 Euro 

einen Gerätewagen Logistik GW-L2 85,97 Euro 

ein Wechsellader Fahrzeug WLF . 59,96Euro 

, 
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3. 	 Personalkosten 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom AusrDcken aus dem Feu
erwetIrgeratehausider Feuerwache bis zum WiedereinrUcken anzuseb:en. Für angefangene Stunden werden bis 
zu 30 Minuten die halben, im übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 

3.1 Hauptamtliches Personal 

FOr den Einsatz hauptamtlicher Bediensteter werden folgende Stundell$ätze berechnet (Ergebnis einer Um
frage bei den Berufsfeuerwehren In Bayern): 

a) 	für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechniseher Dienst, die ein Amt ab der Besoldungs
gruppe A 7 innehaben 33,00 € 

b) 	 fOr Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst. die ein Amt ab der Besoldungs
gruppe A 10 Innehaben 43,00 € 

(Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 8ayFwG kann bei der Berechnung de& Aufwendungsersatzes für Pflichtaufga
ben nicht der gesamte Personal aufwand angesetzt werden.) 

3.2 Ehrenamtliche Feuerwehrdlenstteistende 

Für den Einsatz: ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz 

berechnet (Ergebnis einer Auswertung verschiedener Sab:ungen bayerischer Gemeinden): 24,OO€ 


(Aufwendungsersatz fOr den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdlenstleistendlir wird verlangt, weil der Ge
meinde Kosten auch ttir diesen Pertlonenkreis entst~h8n, beispielsweise durch Erstattung des Verdienst
ausfalls (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortg"zahlten Arbeit&entgelts (Art. 10 8ayFwG) oder durch entschädi
gungen nach M. 11 BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwen
dung,ersatzes fOr Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden,} 

3.3 Sicherheitswachen 

Für die Abstellung zum SietlerheitS'waohdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satt. 1 8ayFwG werden erhoben je 
Stunde Wachdienst rur 

a) fOr Eleamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrteehnlscher Dienst, die ein Amt ab der Besoldungs
gruppe A 7 innehaben 13,70 € 

b) sonstige Bedienstete 13,70~ 

c) ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende (siehe § 11 Abs. S AVBayFwG) 13,70€ 

Abweichend von Nummer 3 Salz 2 wird 1Ur die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde be· 
rechnet. 
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